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§ 26 Bgld. LP § 26

Bgld. LP - Burgenlandisches Landes-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2025

(1) Ein Personalvertreter darf wahrend der Dauer seiner Funktion nur mit seinem Willen zu einer anderen Dienststelle
versetzt oder einer anderen Dienststelle zugeteilt werden. Dasselbe gilt fir Bedienstete, die auf einem Wahlvorschlag
aufscheinen, vom Zeitpunkt der Veréffentlichung des Wahlvorschlages bis zum Tag der Wahl.

(2) Ist beabsichtigt, einen Personalvertreter, der in einem provisorischen &ffentlich-rechtlichen Dienstverhéltnis steht,
zu kiindigen oder einen Personalvertreter, der in einem privatrechtlichen Dienstverhaltnis steht, zu kiindigen oder zu
entlassen, so ist die Zustimmung des Ausschusses, dem er angehdrt, zu dieser MaBnahme einzuholen, es sei denn, auf
den Vertragsbediensteten trifft der Kindigungsgrund des § 32 Abs. 2 lit. i des Vertragsbedienstetengesetzes 1948,
BGBI. Nr. 86, in der fir die Landesbediensteten jeweils geltenden Fassung zu. Stimmt der Ausschul3 binnen zwei
Wochen der Kindigung oder Entlassung nicht zu, so ist vor dem Ausspruch der Kindigung oder Entlassung dem
Landespersonalausschull Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Die Personalvertreter sowie die Mitglieder der Wahlausschiisse diirfen wegen AuRerungen oder Handlungen nur
mit Zustimmung des Ausschusses, dem sie angehdren, dienstrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Kommt
der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass die AuRerungen und Handlungen nicht in Ausiibung der Funktion erfolgt sind, so
hat er die Zustimmung zu erteilen.

(4) Nach dem Ausscheiden aus der Funktion ist zur Erteilung der Zustimmung der ehemalige AusschulR3, falls dieser
nicht mehr besteht, der Landespersonalausschul’ zustandig.

(5) Personalvertreter, die gem.§ 24 Abs. 4vom Dienst freigestellt worden sind, haben nach Beendigung ihrer
Dienstfreistellung Anspruch auf ihren friheren oder einen anderen gleichwertigen Arbeitsplatz.

In Kraft seit 01.03.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lp/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lp/paragraf/24
file:///

	§ 26 Bgld. LP § 26
	Bgld. LP - Burgenländisches Landes-Personalvertretungsgesetz


